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Gl Leitsötze

Fristenkontrolle des Anwoltes / MiWerschulden des sochkundigen Mondonten

Die Fristenkontrolle gehört zum ureigenen Aufgobenbereich des Rechtsonwoltes. Hqt er
es bei einem uneingeschrönkien Anwoltsvertrog versöumt, dofÜr Sorge zu trogen, do{)
die Rechte des Mondonten gegen eine drohendeVeriöhrung gesichertwerdgn, so konn
er kein Miverschulden dqrous herleiten, dofl der Mondont selbst rechtskundig ist und in
der Loge gewesen wöre, den Foll unter Kontrolle zu holten.
(BGH, Urt.v. 19.12.1991- lX ZR 4l/91-WM1992,7391

Pflichfuerletzung des Sequesters / Mosseschulden in Konkursverfohren

Pflichtuerletzungen des spöteren Konkursverwolters, die ervor Konkurseröffnung in seiner
Eigenschoft ols Sequester, Gutochter oder vorlöufiger Vergleichsverwolter bego - 

:n
hot und für die er möglicherweise persönlich noch $ 82 KO in Anspruch genommen wer-
den konn, begründen für dos nochfolgende Konkursverfohren keine Mosseschulden.
(OLG Celle, Urt.v. lB. 2.1992 - 20 U 67/91 - NJW RR 1992, 865l

Notorhoftung / onderweitige Ersotzmöglichkeit

Auch Bereicherungs- oder SchodenersotzonsprÜche gegen Vertrogsporiner können
onderweitige Ersotzonsprüche im Sinne von $ 19 Abs' I Sqtz 2 BNotO sein.
(BGH, Urt.v.ll.3.1993 - IXZR 202/911

Ausgongskontrolle / Rechtsmittel / Telefox

Wird eine Rechtsmittelbegründungsfristversöumi, weil der noch Dorstellung des Rechts-

mittelführers rechtzeitig in dqs Telefoxgeröt eingegebene Fristverlöngerungsontrog dos
Gericht nichterreicht hot, konn im Verfqhren ouf Wiedereinsetzung in den vorigen Stond
eine ousreichende Ausgongskontrolle nicht ollein durch den Kontrollousdruck des Fox-

gerötes gloubhoft gemocht werden, sondern ggf. ouch durch eine eidesstottliche Ver-

ii.h"rrng der mit der Ubermittlung beirouten Bürokroft, sie hobe sich onhonC res

Kontrollqusdrucks von der ordnungsgemö0en Funktion und dem richtigen Empfö, ger
überzeugt.
{BGH, Beschl.v. lZ ll.1992 -XZB 20/921

Mondonteninteresse / Vergleichsobschluß

Ein Rechisonwolt, der konkrete Anholtspunkte dofür hot, doß sein Mondont erwortet,
durch einen Vergleich eine bestimmte Rechtsposition gewohrt zu wissen, hot den
Mondonten oufzuklören, wenn er beobsichtigt, den Vergleich mit einem qbweichenden
lnholt obzuschließen.
(BGH, Urt.v. 14.1.1993 - lX ZR 76/921
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Steuerberoterhoftung
- Berotung einer Geschöftsumwondlung
- Gründung einer GmbH
- Beteiligung des Sohnes
- Schoden
(OLG Oldenburg, Urt.v. 25.9.1992 - 6 U 69/921

(',
Leitsötze (d.Verf.),

L Eine Vertrogsgestoltung ist nur fehlerhoft, wenn sie nicht zu einer
Steuererspornis geführt oder die MOglichkeit, weitere Steuern zu
sporen, ungenutzt gelossen hot.

2. Die Aufspoltung eines Unternehmens {ührt dozu, doß die Schoden-
prüfung wirtschoftlich die oufgespoltenen Betriebe zusommenbe-
trochten muD.

3. Sieht der Mondont seine Fomilie wirtschoftlich ols Einheit on, konn bei
der Schodenbetrochtung nicht ouf die Anderung der Vermögensver-
hö ltnisse eines einzel nen Fo milien m itg liedes o bgestellt werden.

Totbestond:

Der Klöger verlongt von den Beklogten Schodenersotz wegen fehler-
hofter sieuerlicher Berofung. Der Beklogte zu l) hot bis l9BZ den Klöger
und dessen Ehefrou steuerlich beroten. Mit ihm wird der Beklogte zv 2l in
Anspruch genommen, weil er iedenfolls noch oußen, nömlich ouf Brief-
bögen und ouf dem Proxisschild, ols Sozius des Beklogten zu 1) oufgetre-
ten ist.

Bis zum 31.12.1986 betrieb der Klöger ein Fuhrunternehmen in Form einer
Einzelfirmo. Auf den Rot des Beklogten zu l) sollte dieses Unterneh men von
einerGmbH fortgeführtwerden, um Steuern zu sporen. Desholb gründe-
ten der Klöger und sein (volliöhriged Sohn Gerd om 9.12.1986 die A. H. &
Sohn Tronsporte GmbH mit einem Stommkopitol von 180.000,- DM. Als
Stommeinloge übernohm der Klöger 750/0, sein Sohn 250/0. Die GmbH
übernohm den Fuhrpork der Einzelfirmo im Wege der Socheinloge. Die-
ser Fuhrpork wor in der Schlußbilonz der Einzelfirmo zum 31.12.1986 mit
einem Buchwertvon 56.168,- DM und in der Eröffnungsbilonz der GmbH
zum 1.1.1987 mit dem zuvor von der DEKRA geschötzten Wert von
180.000,- DM ousgewiesen. Dos Betriebsgrundstück der Einzelfirmo
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nebst Loger- und Reporoturholle verpochfete der Klöger mit Verirog vom
3.1.1987 on die GmbH für monotlich 2.100,- DM. Geschafisfuhrer der
GmbH wurde der Kloger bei einem Geholt von monotlich 4.000,- DM
brutto.

Noch einer Außenprüfung im November 1990 vertrot dos Finonzomt die
Auffossung, doß hinsichtlich des von der GmbH fortgeführten Fuhrunter-
nehmens und des bei dem Klöger verbliebenen Betriebsgrundstücks
nebsi Geböuden eine Betriebsoufspoltung stottgefunden hobe. Durch
die Ubertrogung des Fuhrporks ouf die GmbH zum Schötzwert von
180.000,- DM seien stille Reserven von 123.832,- DM (Schotzwert:
180.000,- DM obzüglich Buchwert 56.860,- DM) oufgedeckt worden,
die der Klöger zu versteuern hobe. Doroufhin wurde der Klöger, der mit
seiner Ehefrou steuerlich gemeinsom veronlogt wird, für 1987 ge,, ,i)
Bescheid des Finonzomts V. vom 

.l0. 
6.1991 mit einer Einkommen- und

Kirchensteuervon 56.563,40 DM und gemöß Bescheid derGemeinde H.
voml7.5.l99l mit einer Gewerbesteuer von l3.ll0,- DM belostet. Beide
Bescheide hot der Klöger nicht ongegriffen, sondern dorou{, seiner
Behouptung noch, 17.390,43 DM gezohlt.

Der Klöger hotgeltend gemocht, die ihm furl9BZouferlegten zusötzlichen
Steuern beruhten dorout, doli die l-ohrzeuge - dem Rot des Bekiogten zu
llentsprechend -zum Schötzwertstotizum Buchwert in die GmbH einge-
brocht worden seien. lhm sei desholb ein Schoden von insgesomt
73.202,51DM (60.092,51 Einkommen- und Kirchensieuer und l3.ll0,- DM
Gewerbesteuer) entstonden. Do er die Steuerschuld nicht sogleich ouf-
bringen könne, werde er on dos Finonzomt Söumniszuschlöge und on
die Gemeinde oufgrund einer getroffenen Stundungsvereinborung
Stundungszinsen zu zohlen hoben. Per November l99l t"'un [sr its
Söumniszuschlöge von 3.036,- DM oufgeloufen.

Der Klöger hot, ouch ous o bgetretenem Recht seiner Ehefro u, die Beklog-
ten gesomtschuldnerisch ouf Zohlung von17.390,43 DM nebstZinsen in
Anspruch genommen,von ihnen die Freistellung von den restlichen Steuer-
schulden, hinsichtlich der Einkommen- und Kirchensteuer ouch für seine
Ehefrou, verlongt und die Feststellung begehrt, doß die Beklogten zur
Erstottu ng der Sö u m n iszusch lö ge u nd der Stu nd u n gszinsen verpflichtet
sind, die infolge der verspöteten Steuerzohlungen onfollen.

Die Beklogten holten sich nicht für schodenersotzpflichtig.

lh rer Ansicht noch hoftet der Beklo g Ie zu 2l schon desho I b nicht, weil, wie
sie behouptet hoben, dem Klöger bekonnt gewesen sei, doß zwischen
ihnen keine Sozietöt, sondern nur eine Proxisgemeinschoff bestehe. Aber
ouch der Beklogie zu l) sei nicht schodenersotzpflichtig, weil dem Klöger

224



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7193

kein Schoden erwochsen sei, der ouf einerfehlerhoften Berotung beruhe.
Der Klöger hobe es versöumt, die fehlerhofte Auffossung des Finonzomts
zu bekömpfen, doß eine Betriebsoufspoltung vorgelegen hobe. Bei der
hier in Wohrheiigegebenen Aufgobe des Einzelunternehmens wöre dem
Klöger bei richtiger steuerlicher Hondhobung kein Schoden enistonden.
Aber ouch im Foll einer ongenommenen Betriebsoufspoltung hötfe noch
bei der Betriebsprüfung die Bilonz dohingehend geöndert werden kön-
nen, doß der Fuhrpork mit dem Buchwert ongesetzt werde. Zudem müsse
der Klögersich die steuerlichen Vorteile onrechnen lossen, die der GmbH
durch erhöhte Abschreibungsmög lichkeiten hinsichtlich der zu m Schötz-
wert übernommenen Fohrzeuge erwochsen seien.

Dos Londgericht hot durch Urteil vom 6.3.1992 die Kloge dem Grunde
noch für gerechtfertigt erklört. Die Antröge ouf Freistellung von festge-
setzten, ober noch nicht beglichenen Steuern und ouf Feststellung noch
nicht bezifferbo rer Stu ndu n gszinsen u nd Sö u m niszusch lö ge seien zu lös-
sig. ln der Soche stehe dem Klöger gegen die Beklogten ols Gesomi-
schuldner ein Schodenersotzo nspruch wegen positiver Vertrogsverlet-
zung seitens des Beklogten zu l) zu. Der Beklogte zu ll hobe es bei den
Gespröchen über die GmbH-Gründung versöumf, den Klöger ouf die
mögliche Aufdeckung stiller Reserven und die donn onfollende zusölz-
liche Ein kom mensteuer u nd Gewerbesteuer hi nzuweisen. Die bestehende
Wohlmöglichkeit, die Fohrzeuge nur mit dem Buchwert in die GmbH ein-
zubringen, hobe er p{lichturidrig nicht oufgezeigt. Er sei offenbor von
einer Betriebso ufgo be oh ne Aufdecku n g stiller Reserven o usgego ngen,
ohne doron zu denken, doß eine Betriebsoufspoltung in Betrochi komme.
Zutreffend sei dos Finonzomt von der hier gegebenen Betriebsoufspol-
tung ousgegongen, die zu derAufdeckung stiller Reserven beider Uber-
nohme des Fuhrporks und zu der hohen Steuerlost des Klögers geführt
hobe. Eine Schodenminderung durch eine Korrektur der Bilonzen dohin-
gehend, do0 die Fohrzeuge zum Buchwert übernommen werden sollten,
sei ncch Aufdeckung der stillen Reserven nicht möglich gewesen. Die
steuärlichen Nochteile des Klögers seien mit den steuerlichen Vorteilen
der GmbH ous den erhöhien Abschreibungsmöglichkeiten nicht zu ver-
rechnen, weil Gesellschoft und Gesellschofter unterschied liche Rechts-
persönlichkeiten dorstellten. Neben dem Beklogten zu l) hcfte der
Beklogte zv 2l als Gesomtschuldner noch Rechtsscheingrundsötzen.

Gegen dieses Urteilwenden sich die Beklogten mit ihrerform- und frist-
gerecht eingelegten und rechtzeitig begründeten Beru{ung im wesent-
lichen mit Rechtsousführungen.

Sie rügen die unterbliebene Beweisoufnohme zu der behoupteten Kennt-
nis des Klögers, doß die Beklogien keine Sozietöi gehobt hötten. Ergön-

225



Gerling lnformolionen für wirtschoftsprüfende, rechls- und steuerberotende Berufe 7193

zend trogen sie vor, die von dem Beklogten zu 1) vorgeschlogene und
donn reolisierte Gestoltung hobe neben dem Erholt der Güterkroft-
verkehrsgenehmigung dozu gedient, per Soldo steuerliche Vorteile zu
erwirtschoften und domit die Vermögensloge des Klögers und seiner
Fomilie zu verbessern.Zu diesem Fomilienverbund sei ouch der Sohn des
Klö gers zu rech nen. Do der Klö ger die Geso mtsituotion nicht kon kret do r.
gelegt hobe, sei nicht festzustellen, doß ihm überhoupt ein Schoden ent-
stonden sei.

Die Beklogten beontrogen, dos ongefochtene Urteilzu öndern und die
Kloge obzuweisen.
Der Klöger beontrogt, die Berufung mit der Moßgobe zurückzuweisen,
doß der Klogontrog zuZiff .41 nur Söumniszuschlöge erfoßt und doß der
Klogontrog zu ZifI.S) den Bescheid vom lZ 5. l99l betrifFt.

Der Klöger tritt dem Berufungsvorbringen entgegen. Steuerliche Vorteile
der GmbH, die nur schwierig oder koum zu ermitteln seien, könnten dem
Klöger nicht ongerechnet werden.
Der Senot hot Beweis erhoben wie zu Protokoll vom lB. 9.1992, o uf dos ver-
wiesen wird.

Aus den gründen:

Die Berufung isi begründet.
Allerdings sind die mit der Kloge verfolgten Freistellungs- und Feststel-
lungsontröge nicht unzulössig.

Obwohl der Klöger wegen der von den Beklogten verweigerten Frei-
stellung gemöß $ 250 SoIz2 BGB von ihnen die Zohlung des zur Be-
gleichung seiner Schuld erforderlichen Betrogs verlongen könnie, ist dos
weniger weifgehende Freistell u ngsbegeh ren zu lössig.

Fürdie verlongten Feststellungen ist dos insoweit gemöß g256Abs.l ZPO
erforderliche rechtliche lnteresse nicht zu verneinen, zumol einerseits die
kunftig onfollenden Betröge noch nicht feststehen, ondererseits dovon
ouszugehen ist, doß die Beklogten ouch die bereits onfollenden Betröge
bei festg estel lter Zo h I u n g spf I icht entrichten werd en.

ln der Soche konn dos erlossene Grundurteil ledoch keinen Besiond
hoben, ouch soweit es hinsichtlich der Feststellungsontröge zu 4) und 5)
dohin zu verstehen ist, doß mit dem Urteil die begehrten Feststellungen
ousgesprochen sind. Dos Schodenersotzverlongen des Klögers ist nicht
begründet.
Die ouf den erweckten Anschein einer Steuerberotersozietöt gestützte
Mithoftung des Beklogten zu 2) scheitert ollerdings nicht bereits doron,

226



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 7193

(

doß dem Klöger dos Fehlen einer Sozieiötsvereinborung der Beklogten
bekonntgewesen wöre. Dievon den Beklogten benonnten und von dem
Senot vernommenen Zeugen hoben dos nicht bestötigt.

Die Kloge wegen des Schodenersotzonspruchs ous Verletzung vertrog-
licher Nebenpflichien ist iedoch unbegründet, weil der Klöger nicht sub-
sto ntiiert do rgeto n hot, doß ih m infolge einer solchen Pf I ichVerletzu n g der
geltend gemochte Schoden entstonden ist.

Es konn dohinstehen, ob der Beklogte zu l) die ihm ous dem Steuer.
berotervertrog obliegende Nebenpflicht verletzi hot, den Klöger über
die Gesto ltu n gsmög I ich keiten bei der vorgesch lo genen Fortf ü h ru ng der
Einzelfirmo durch eine GmbH und deren steuerliche Auswirkungen um-
fossend zu beroten (vgl. dozu BGH NJV/-RR1986, 646,647 f :Gl 86,59,
BGH VersR l99l,1029,1030). Die von dem Beklogten zu l) ongeregte
Vertrogsgestoltung wöre nur donn fehlerhoft, wenn sie nicht zu einer
Steuererspornis geführt oder die Möglichkeit, weitere Steuern zu sporen,
ungenutzt gelossen hötte.

Der Klögerwirft dem Beklogten zull vor, eine steuerliche Mehrbelostung
dodurch verursocht zu hoben, doß ouf seinen Vorschlog der Fuhrpork
zum Schötzwerl stott zum Buchwert in die GmbH eingebrochi wurde,
so dofl noch der Verpochtung des Betriebsgrundsiücks on die GmbH
und der domit eingetretenen Betriebsoufspoliung fur die bei dem Klöger
verbliebene Einzelfirmo stille Reserven oufgedeckt worden seien. Doß
dorüber hinous nichi nur theoretisch zu erwögende, sondern für den
Kl ö g er reo I isierbo re Mog I ich keiten weiterer Vertro g sg esto ltu n g en u n g e-
nutzt blieben, etwo die ongesprochene Verpochtung der gesomten
Einzelfirmo mit dcrous flieflenden steuerlichen Vorteilen, wird nicht sub-
stoniiiert dorgeton.

Auszugehen ist dovon, do0 die Einbringung des Fuhrporks zum Schötz-
wert in die GmbH und die Verpochtung des Betriebsgrundstücks on die
GmbH ouf den Vorschlog des Beklogten zu 1l zvrückzuführen ist. Zwor
nen nt der Vertro g vom 9.12.1986 ü ber d ie Grü nd u n g der G m bH n icht den
Weri der eingebrochten Fohrzeuge. Doß mit dieser Socheinloge dos ouf
I 80.000,- DM festg esetzte Sto m m ko p ito I o bg edeckt werd en so I lte, fol gt
iedoch dorous, doß dieser Betrog dem Schötzwerl der Fohrzeuge ent-
sproch u nd der Fuhrpork in dervom Beklogten zu l) gefertigten Eröffnungs-
bilonz der GmbH zum l.l.l9\7 mii 180.000,- DM bewertet wurde. Doß
ferner die Verpochtung des Betriebsgrundstücks on die GmbH dem Vor-
schlog des Beklogten zu 1l entsproch, wird von diesem nicht bestritten.

Do dos Betriebsgrundstück und die Logerholle sowie der Büroroum nicht
in die GmbH eingebrccht, sondern on diese verpochtetwurden, liegen
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neben den vom Londgericht zutreffend beiohten sochlichen Vorousset-
zungen ouch die persön lichen Voroussetzungen einer Betriebso ufspo l-
tung vor (vgl. Absch nittl37,Abs.5 Nr.l und 2 ESIR, BGH WPM 1986,1477,
l4B0: Gl 86, 

.1691. 
Dos bei dem Klöger verbliebene, on die GmbH ver-

pochtete Betriebsgrundstück stellte mit den vorhondenen Loger- und
Reporoturröumen sowie mit dem Bürorqum eine wesentliche Betriebs-
grundloge der GmbH dor, wor mit dieser somit sochlich eng verflochten.
Die weiter erforderliche personelle Verflechtung wor gegeben, weil der
Klöger nicht nurVerpöchter des Betriebsgrundstücks wor, sondern wegen
seiner Beteiligung zu 750/o on der GmbH diese beherrschte. Dos Vor-
liegen einer Betriebsoufspoltung wird im übrigen ouch dodurch bestötigt,
doß der Beklogte zu l) in der Steuererklörung des Klögerslurl997 die Ein-
künfte ous der Verpochtung des Grundstücks ols gewerbliche Eink le
ouswies.

Die vorgenom mene Betriebso ufspo ltu ng lostet der Klöger dem Beklo gten
zu lliedoch nichtols schodlich on. SeinerAnsicht nochwöre dieAnnohme
einer Betriebsoufgobe ungünstiger; u. o. desholb,weil dos Betriebsgrund-
stück in diesem Foll in dos Privotuermögen hötte überführtwerden müssen,
so doD weitere stille Reserven oufgedeckt worden wören.

Ob der Fuhrpork, wie die Porteien übereinstimmend onnehmen, zt)m
Buchwert in die GmbH hötte eingebrocht werden können, oder ob eine
Einbringung zum Verkehrswert, dem gemeinen Wert, geboten wor (vgl.
Döllerer, BB 1986,1857,1860, Schmidt, ESIG,9. Aufl., $ 6 Anm.l02), so doß
die insoweii vorhondenen stillen Reserven ouf leden Foll oufgedeckt
worden wören, mog dohinstehen.

Jedenfolls hot der Klöger nicht im einzelnen dorgelegt, doß ihm infolge
der Einbringung des Fuhrporks in die GmbH zum Schötzwert ein S r-
den erwochsen ist.

Mit der Gründung der GmbH sollte unstreitig erreicht werden, doß der
Klöger seine Vermögensloge verbesserte und Steuern sporte.

Ob die nicht nöher dorgelegten Einkommensverhölinisse des Klögers vor
der GmbH-Gründung sich ob l9BZ unter Berücksichtigung des nunmehr
bezog enen Geschöftsf ü h rerg eho lts u n d d er Po chiei n no h m en verbessert
ho ben, ko n n mo n gels entsprechenden Klo gvcirtro gs n icht ü berprüft wer-
den, mog iedoch ebenfolls dohinstehen.

Auch wenn lediglich ouf die erstrebte Steuererspornis obgesiellt wird,
konn eine den Klöger belostende nochteilige Entwicklung und domit ein
ihm erwochsener Schoden nicht fesigestellt werden.
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Do der Klöger die GmbH gerode zu dem Zweck gründete, durch die ge-
wöhlte Vertrogsgestoltung, insgesomt gesehen, Steuern zu sporen, muß
er sich entgegenholten lossen, doß infolge der Einbringung des Fuhrporks
in die GmbH zum Schötzwert stottzum Buchwert und derdomitverbunde-
nen Aufdeckung stiller Reserven zwor ihm selbst höhere Steuern onge-
lqstet wurden, die von ihm beherrschte GmbH ober steuerliche Vorteile,
insbesondere durch erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten, erlongte.

Der Auffossung des Londgerichts, eine solche Verrechnung von Vor- und
Nochteilen sei wegen der unterschiedlichen Rechtspersönlichkeit von
Gesel lschofter u nd Gesel lschoft nicht mög lich, ko n n nicht gefolgt werden.
Den n vo rl ieg end wo r d ie vorg en om m ene Aufspo ltu n g zwischen Betriebs-
grundstück und Betrieb im lnteresse der Steuererspornis gewollt. Die
Froge nqch derzu erreichenden Steuererspornis wor nur bei einer einheit-
lichen wirtschoftlichen Betrochtungsweise (hinsichtlich des oufgespoltenen
Betriebs) zu beontworten. Wenn ober diese Betrochiungsweise für die
gewöhlte Vertrogsgestoltung moßgeblich wor, muß sie ouch der Beont-
wortung der Froge zugrundegelegt werden, ob dem Klöger ous der
Vertrogsgestoltung vermeidbore Steuern erwochsen sind. Die von ihm
zilierle Entscheidung des BGH vom 7.11.1991(lX ZR 3/9l,veröllentlicht in
NJW-RR 1992,290]r, wonoch selbst bei einer Einmonn-GmbH die recht-
liche Verschiedenheit zwischen der Gesellschoft und ihrem Alleingesell-
schofter zu beo chten ist, ist nicht einsch lö g ig, weil ein o nderer So chverho lt
zugrundelog. Dort wor u. o. die Froge zu beontworten, ob steuerliche
Nochteile der klogenden GmbH bei der Körperschoftssteuer und die
in deren Folge ousgelösten Nochteile ihrer Gesellschofter bei der Ein-
kom mensteuer verschiedene Streitgegenstö nde do rstel lten, hinsichtl ich
der die gewöhlte Stoffelung der Houpt- und Hilfsontröge zu beochten
wor.

Der Hinweis des Klögers, sein volliöhrigerSohn, dem 25 0/o derGeschAfts-
onteile der GmbH gehörien, bilde mit seinen Eltern keine wirtschoftliche
Einheit, steht der erörterten Verrechnung der steuerlichen Vorteile der
GmbH mit den geltend gemochten steuerlichen Nochteilen des Klögers
nicht entgegen. Der Klöger selbst hot bei der Gründung der GmbH seine
Fqmilie wirtschoftlich ols Einheit ongesehen. Dovon ist [edenfolls ouszu-
gehen,weilerden gesomten Fuhrporkseiner Einzelfirmo in die GmbH ein-
gebrocht und domit ouch die von seinem Sohn übernommene Stomm-
einloge erbrocht hot. Zu einem solchen Verholten hötte kein Anloß be-
stonden, wenn die Fomilienongehörigen nicht eine Verbesserung der
Vermögensloge der Fomilie im gonzen erstrebt hötten und zu diesem
Zweck bereit gewesen wören, persönliche steuerliche oder sonstige
finonzielle Nochteile in Kouf zu nehmen. Doß in diesem Foll für die
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Schodenberechnung nicht ouf die Anderung der Vermögensverhöltnisse
eines einzelnen Fomilienmitglieds obgestellt, sondern die Auswirkungen
des schödigenden Ereignisses ouf olle Fomilienongehörigen in Betrocht
gezogen werden müßten (vgl. BGH WPM 1986,1477,1478:G\86,1691,
mog hierdohinstehen.Wenn derKlögerodersein Sohn noch derGmbH-
Gründung onderen Sinnes geworden sind, konn dies den Beklogien nicht
entgegengeho lten werden. Festzuholten bleibt somit, doß der Klöger sich
eine Verrechnung der geltend gemochten, ihn persönlich belostenden
steuerlichen Nochteile mit den steuerlichen Vorteilen gefollen lossen muß,
welche die von ihm beherrschte GmbH durch die Einbringung des Fuhr-
porks zum Schötzwert erlongt hot.

Soweii der Klöger die vorzunehmende Verrechnung mit dem Hinweis
oblehnt, es sei oußerordentlich schwierig, wenn nicht gor ousgescl, s-
sen, einen bei der GmbH eingetretenen steuerlichen Vorteil überhoupt
zu ermitj'eln, führt dies zu dem Ergebnis, doß ein dem Klöger erwochsener
Schoden nicht festgestellt werden konn.

Sofern die der GmbH erwochsenen steuerlichen Vorteile nicht schon bei
der Schodenentsieh u n g, sondern erst im Wege der Vorteilso usg leich u ng
zu berücksichtigen sind und desholb von den Beklogten dorgelegt wer-

I - r ln^l lNll\^/Dn1ö/ /'l/ /Ad ^l 6/ rnl f.'l , l.oen mussen tvgt. D\7t-t t\JVV-KK too/ oz+o, oz+o: \7t oo/ J7,/ TUnrT qtes zu
keinem dem Klöger günstigeren Ergebnis.

Grei{bore Anholtspunkte für eine Schodenschötzung gemöß 9287 ZPO
sind weder ersichtlich noch dorgeton. Der Klöger hot sich mit dem pou-
scholen Hinweis begnügt, er hobe in den Voriohren ols Einzelunternehmen
koum Steuern gezohlt, weil der Betrieb schon domols keine hohen
Gewin ne o bgeworfen ho be. Die G m bH ho be seit ih rer Grü nd u ng keinen
Gewi n n o usg esch ü llel ; f ür 1987 u n d f u r l9B9 sei kei ne Kö rperschofi'sste -r
festgesetztworden. Die Beklogten hoben oufgrund der ihnen bekonnren
Zohlen bereits in der Klogeerwiderung errechnet, doß die der GmbH
erwochsenen sieuerlichen Vorteile, die infolge der Einbringung des Fuhr.
porks zum Schöizwerl entstonden, die bei dem Klöger entstondenen
steuerlichen Nochteile überwogen. Der Klöger hoi diese Vorteile der
GmbH pouschol mit Nichtwissen bestritten, obwohl er ols geschöfts-
f ü hrender Gesellschofter sich die erforderliche Ken ntnis hötte verschoffen
können und müssen. DerAufforderung der Beklogten, die konkreten Zoh-
len {Bilonzen) des Besiizunternehmens und der GmbH vorzulegen, um
onhond dieser Zohlen die konkreten Berechnungen vornehmen zu kön-
nen, ist der Klöger nicht nochgekommen. Er muß ouch desholb die ihm
ungünstige Berechnung der Beklogten, die unter Berücksichtigung der bei
der GmbH entstondenen Vorteile einen dem Klöger erwochsenen Scho-
den verneint, hinnehmen.
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Prüfungspflichren bei Bilonzerstellung
- holbfertige Arbeiten und Anzohlungen
IOLG München, Urt.v. 30.1.1992 -1U 4568/91 - OLG-Report1992,54l

Leitsötze:

l. Es ist ein Fehler des Sieuerberoters, in einer Bilonz sowohl die Anzoh-
lungen zu erfossen wie ouch die diesbezüglichen unfertigen, noch
nicht obgerechneten Arbeiten zu oktivieren.

2. Der Steuerberoter konn sich nicht mit dem Hinweis entlosten, er dürfte
sich ouf die ihm vorgelegte Finonzbuchholtung verlossen, wenn dorin
Hinweise ouf die Anzohlungen entholten sind.

3. Etwos verspötetes, ober vom Gericht ersier lnstonz berücksichtigtes
Vorbringen bleibt es ouch im Berufungsverfohren.

Sochverholt:

Die Porteien streiten dorum, ob die Klögerin ihre Pflichten ous einem
Steuerberotungsvertrog schuldhoft verletzt hot und dofur der Beklogte
scho denersotzpflichtig ist.

Die Klögerin verlongt Steuerberoterhonoror. Die Beklogte rechnet mit
Schodenersotzonsprüchen ouf, die dorous entstonden sein sollen, doß
die Klogerin die Johresobschlüsse l9BZ und l9BB fehlerhoft erstellt hobe,
indem sie Anzohlungen von Kunden oufgrund von Zwischenrechnungen
in den Erlösen er{oßt hobe und die unfertigen, noch nicht obgerechneten
Leistungen nochmols gewinnwirksom verbucht hobe. Dodurch sei der
Gewinn zu hoch ongesetzt worden und bestondskroftig zuviel Steuer
bezohltworden. Die Klögerin holt u. o. entgegen, die Beklogte hobe den
Feh ler sel bst zu vertreten, weil d ie U nterlo gen der Beklo gten keine erken n-
boren Angoben entholten hötten, sie hobe die Buchfuhrung der Beklog-
ten nicht überprüfen müssen. Dos LG wies die Kloge ob. Die Berufung
blieb erfolglos.

Aus den Gründen:

ln Höhe des in diesem Rechtsstreit geltend gemochten Teilbetroges von
7.324,65 DM ist iedoch die Klogeforderung durch Aufrechnung der
Beklo gten m it ei nem Scho d enersotzo n s p ru ch o us pW d es Steu erberoter-
vertroges erloschen.
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Wie die Klögerin selbst ousführt, bestond zwischen den Porieien ein
Geschöftsbesorgungsvertrog mit Dienstleistungschorokter Diesen hot
die Klogerin schlecht ousgeführt, indem sie in der Bilonz die von der
Beklogten ihren Kunden bereits geleisteten Dienste oktivierte, die ober
schon erho ltenen Anzo h I un gen nicht m indernd berücksichtigte, sondern
ebenfolls in den Erlösen erfoßte. Der Fehler on sich ist zwischen den
Porteien unstreitig.

Diesen Fehler hot die Klögerin ouch zu vertreten. ln den ihr seitens der
Beklo gten zu r Erstel I u ng der Jo h reso bsch lüss e Itr l9B7 u nd l9BB ü berge-
benen Buchführungsunterlogen woren Hinweise bezüglich der Anzoh-
lungen entholten, und zwor hies es' ,,Akontozohlungen siehe Konto-
blötter"'

Diesen Hinweisen hotte die Klögerin nochgehen müssen, zumindest hötte
sie, wie sie dos spöter im Moi 1990 bezüglich der AbschluDorbeiten für
l9B9 ouch geton hot, nochfrogen müssen, wenn ihr nicht klor feststellbor
wor, welche Anzohlungen zu berücksichtigen gewesen wören.7u ihrer
Entlostung - insoweit gilt $ 282 BGB, do die Beklogte den Nochweis der
obiektiven Pflichtwidrigkeit erbrocht hot - konn sich die Klögerin nicht
dorouf berufen, doß die Finonzbuchholtung von der Beklogten selbstous-
gefuhrtwurde und sie lediglich die Ergebnisse der Buchführung zu über-
nehmen hotte. ln den Unierlogen der Beklogten wor nömlich gerode bei
dem zu übernehmenden Ergebnis bezüglich der holbferiigen Arbeiten ein
Hinweis entholten. Esvermog die Klogerin ouch nichtzu entlosten, doß bei
der durchgeführten Betriebsprüfung ouch der Betriebsprüfer den Fehler
nicht gesehen hot, weil es gerode Aufgobe der Klögerin wor, bei den
Abschlußorbeiten die richtigen Ergebnisse ous der Buchführung der
Beklogten zu übernehmen, ouch wenn sie diese selbst nicht im einzel, -l

überprüfen mußte. Eine Vernehmung des Betriebsprüfers über die Froge
der Erkennborkeit des Fehlers, wie dies die Klögerin beo ntrogt hoi, ist nicht
veronloßt. lnsoweit geht es nicht um Totsochenfeststellungen, sondern um
eine Rechtsfroge, deren Beurfeilung dem Senot obliegt.

Doß ein Schoden i. H. von mindestens 7.324,65 DM bei der Beklogien
wegen der überhöhten Gewerbesteuerforderung l9BZ eingetreten ist,
röumtouch die Klögerin ein,wenn sie dorlegt,von den 21.700 DM hotten
bei domols 56 % Körperschoftssteuer nur 9.548 DM verbleiben können.
Auf etwoigen zukünftigen Verlusiousgleich und dessen ousgleichende
Folgen muß sich die Beklogie, die dodurch einen konkreten Schoden er-
litten hot, doß sie 21.757 DM on und für sich nicht geschuldete Gewerbe-
steuerfürl9BZ bezohlt hot, nichtverweisen lossen, zumol ouch die Klöge-
rin insoweit selbst nicht mehr ols eine voge Vermutung oufzuzeigen weiß.
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Dem LG folgend verneint der Senot ouch ein Mitverschulden der Be-
klogten. Diese wor nicht geholten, die Arbeiten der Klögerin zu über-
prüfen. Ausreichende Hinweise ouf erholtene Anzohlungen woren in den
Buchholtungsunterlogen vorhonden.

Ob der entsprechende Beklogtenvortrog vom LG gem. $ 296 I ZPO ols
verspötetzurückgewiesen gewesen wöre. konn dohinstehen. Dos LG hot
diesen Vortrog berücksichtigt, und dobei bleibtes ouch fürdos Berufungs-
verfohren. Die Zulossung neuen Vorbringens entgegen 9296 ZPO ist
unonfechtbor und ouch für dos Rechtsmittelgericht bindend (vgl. BGH
NJW 1981,928; VersR 1984,5381.

ts7'

Umsqtzsleuerschoden
- Umschreibung der Belege?
(O LG D üsseldorf, U rt, v. 20. 2. 1992 - 13 U 129 /911

Leitsotz:

Noch einer Umsotzsteuersonderprüfung isi eine Umschreibung der
Belege ouf einen onderen ols den dorin ousgewiesenen Leistungs-
empfönger im formellen Verfohren nicht mehr moglich. - Der Beweis, doß
eine hiervon obweichende, regelwidrige Hondhobung göngige Proxis
sei, konn nicht durch Sochverstöndigengutochten gefuhrt werden.

Aus den Gründen:

Die Porteien gehen übereinstimmend und zutreffend dovon ous, doß die
Klögerin on sich noch $ I 5 USIG wegen des Kroftfohrzeuges und des
Eurosignols (worüber die Belege beide ouf den Ehemonn der Klögerin
und nicht ouf diese selbst loutenl vorsteuerobzugsberechtigt gewesen
wöre, wenn die betreffenden Leistungen für sie bzw fur ihr Unternehmen
ongefollen sind, dos heißt' folls sie ols Leistungsempföngerin im Sinne des
U msoizsteuerg esetzes o nzuseh en ist. - Die zu m Sch o denersotz verpf I ich-
tende Hondlung des Beklogten liegt dorin, doß er ouf Befrogen den
unrichtigen und zur Kürzung der Vorsteuern führenden Rot erteilt hot,
eine Umschreibung der Belege vom Ehemonn der Klögerin ouf diese

233



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7193

selbst seifür ihren Vorsteuerobzug solonge unschödlich, wie ihr Ehemonn
ein eigenes Fohrzeug steuerlich nicht geltend moche. Dies ist dos Ergebnis
der Beweisoufnohme erster lnstonz. Der Senot wertet es ebenso wie dos
Londgericht und sieht keine Veronlossung, der diesbezüglichen Aussoge
des ols Zeuge vernommenen Ehemonnes der Klögerin nicht zu glouben.
Die engen persönlichen Beziehungen zur Klögerin reichen hierfur ollein
iedenfolls nicht.

Soweit der Beklogte demgegenüber geltend mocht, er hobe stets dorouf
verwiesen, zivilrechtliche Geschöftsvorgönge seien immer nur dem
wo h ren Geschöftsteil neh m er ( Rech n u n gse m pfö n g e rl zuzu rechnen, d ie-
ser steuerliche Grundsotz sei Grundwissen iedes Steuerberoters und
schließlich hobe er hierouf in regelmößigen Rundschreiben mehrfoch ouf-
merksom gemocht, konn ihm dies zu keiner günstigeren Rechtsposr. ,n
verhelfen. Selbst wenn mon den genonnten Rundschreiben entnehmen
wollte, doß die konkrete hier interessierende Froge dorin genügend klor
ongesprochen worden ist, so beweist die Existenz solcher Rundbriefe
noch nicht, doß sie der Klögerin zugegongen sind. Sie bestreitet deren
Erholt, ohne doß der Beklogte den ihm obliegenden Gegenbeweis
ontritt. Aber selbst der Erholt dieser Briefe könnte letztendlich nicht den
Be'r,,eis dofur erbringen, dcß der Beklcgte nicht doch im konkreten Fcll
einen onderen Rot gegeben hot. Seine Meinung, ein solches wider-
sprüchliches Verholten seinerseits sei obwegig, ist keineswegs zwingend.
H inzu kom mt, doß d ie vorliegend interessierende Fro ge n icht vol I identisch
ist mit derienigen, die im Rundbrief zusommen mit einer Reihe onderer
ongesprochen worden ist.

Dofl dem Beklogten bzw. seiner Buchholterin, für deren Verschulden er
einstehen muß, Unterlogen zurVerfügung gestonden hoben, die dos A',s-
einonderfo llen zwischen Rechnu n gs- und Leistungsempfönger erken,."n
ließen, folgt klor ous der erstinstonzlichen Beweisoufnohme. Die Zeugin
röumi einen entsprechenden Fehler ousdrücklich ein. Der Beklogte hötte
olso, selbst unobhöngig dcvon, wos er der Klögerin einmol geroten oder
ihr in Rundschreiben mitgeteilt hot, ous seiner Verontwortung ols Steuer-
beroter herous die Klogerin dozu bestimmen müssen, die Belege noch
umschreiben zu lossen, und zwor bevor sie dem Finonzomt gegenüber
steuerlich geltend gemocht wurden. Dos ober ist unstreitig nicht gesche-
hen und hotte letztendlich zur Folgg doß der Klögerin ein Vorsteuerobzug
in Höheder Klogeforderung nichtzugute gekommen ist,wöhrend dies bei
richtiger Hondhobung durch den Beklogten der Foll gewesen wöre. -
Dos Houptorgument der Berufung erscheint nur ouf den ersten Blick
richiig' Der Beklogte meint, wenn eine nochtrögliche Umschreibung der
Belege nicht möglich sei, wie dos Londgericht ous{ühre, so hobe seine

234



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 7193

I

spötere ongebliche folsche Rotserteilung für den Schoden nicht mehr
ursöchlich sein können; die Klögerin könne nichtverlongen, so gestelltzu
werden, wie sie bei einer - sieuerlich unzulössigen - Umschreibung ge-
stonden hoben würde. Diese Argumentotion beruht in ihrem Ausgongs-
punktouf einem lrrium. Es istdurch dcs Zeugnis des Ehemonnes bewiesen,
doß die folsche Rotserteilung schon im Johre l9B5 und somit bereits vor
der steuerlichen Behondlung durch den Beklogten mit kousol eingetrete-
nem Schoden er{olgt ist. lm Johre l9B5 hötte einer Umschreibung der
Belege mii dem gewünschten Erfolg noch nichts entgegengestonden.

Auch die weiteren Uberlegungen der Berufung können nicht zugunsten
des Beklogten durchgreifen. Die Porteien trogen übereinstimmend vor,
noch der betrieblichen Sonderprüfung bei der Klögerin im September
l9B9 sei eine nochtrogliche Umschreibung im formellen Verfohren nicht
mehr möglich gewesen. Dos ist richtig und entspricht der Rechtsloge.
Wenn die Leistungsportner bei Auftrogsvergobe bzw. Leistungsverein-
borung den Leistungsempfönger - wie hier - klor und deutlich ongegeben
hoben, so konn doron ollein durch nochtrögliche Angobe eines qnderen
Leistungsempföngers in den Rechnungen nichts geöndertwerden (BFH -
26.11.1987 - BStBl.l9BB Teil ll, S.l5B f). Der Beklogte behouptetzwor; hier-
von unobhöngig hobe noch die inoffizielle Moglichkeit bestonden, bei
einer Schlußbesprechung im Wege einer Ermessensentscheidung die
Zustim m u n g zu einer nochtrö g lichen Berichtig u ng der Belege zu erho lten;
dies ober hobe die Klogerin dodurch zunichte gemocht, doß sie seinem
Rot zuwid er o uf ei ne Sch I uß besp rech u n g verzichtet ho be. Beides bestrei-
tet die Klögerin. Der Senot broucht hiercuf nicht weiter einzugehen, weil
schon der erste Teil dieser Behouptung nicht schlüssig erscheint. Sie louft
dorouf hinous, inoffiziell hondelten die Beomten des Finonzomtes onders,
ols dies zulössig sei. Dofü1 doß dies im Bereich der Oberfinonzdirektion
der göngigen Proxis entspreche, bietet der Beklogte nur Beweis on durch
Sochverstö ndigeng utochten. Dieses Beweismittel ist ledoch zum Noch-
weis der behoupteten regelwidrigen Hondhobung ungeeignet.

(
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Steuerberoterhoflung
- Schoden des Mondonten
- Steuernochforderung
(O LG Düssel d o rf, U rt. v. 12. 3. 1992 - l3 U 162 /911

Leitsqtz:

Ein zu ersetzend er Scho d en i nfol g e fo lscher steuerl icher Berotu n g entstet
nicht, wenn der Steuerp{lichtige im Folle einer Privotentnohme oufgruno
der zu niedrigen Wertongobe des Steuerberoters zunöchst zuwenig
Umsotzsieuern zohlt und spöter ouf der Bosis der (höheren) Mindest-
bemessungsgrundloge ($ l0 USIGI nochverlongt wird.

Aus cien Grüncien:
t.

ln der Berufungsinstonz ist lediglich noch die Froge zu entscheiden, ob
dem Beklogten wegen fehlerhofter Berotung durch den Klöger ein ouf-
rechenborer Schodenersotzonspruch wenigstens in Höhe von ZIB3,B0
DM zusteht.

Der Beklogte übertrug durch notoriellen Vertrog vom 4. 6.1986 dos zur.
steuerl ichen Betriebsverm ögen gehörende Gru ndstü ck o uf seine Eh ef ro r,.
Eine von dieser on den Beklogten zu enirichtende Gegenleistung wurde
nichtvereinbort. Gemö0 Nr. ll des Vertroges übernohm die Ehefrou die in
Abteilung lll Nr. I bis 4 des Grundbuchs eingetrogenen Pfondrechte ein-
schließlich der h ierd u rch gesicherten Forderu ngen o ls u n m ittel bo r gegen-
über den Glaubigern hoftende Selbstschuldnerin. Ebenfolls unter dem 4.
Juni1986 stellte der Beklogte seiner Ehefrou unter Bezugnohme ouf den
notoriellen Vertrog einen Betrog von 25.000 DM in Rechnung. Dies ent-
sproch dem Nominolwert der in Abteilung lll des Grundbuchs eingetro-
genen Belostungen. lm Anschluß on eine nochfolgende Betriebsprüfung
beonstondete dos Finonzomt den Rechnungsbetrog ols zu niedrig und
erm ittelte o uf der Bosis einer Mindestbemessu ngsg ru nd lo ge von 355.000
DM eine Umsotzsteuernochforderung gegen den Beklogten in Höhe von
13.502 DM.

236



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7193

(

il.

Wegen dieser Steuernochforderung stehi dem Beklogten kein Schoden-
ersotzonspruch wegen folscher steuerlicher Berotung geg.en den Klöger
zu. Ohne Erfolg erhebt der Beklogte den Vorwurf, der Klöger hobe es
versöumt, ihn dorouf hinzuweisen, doß der ursprüngliche Beirog von
245.000 DM zu niedrig sei und eine Steuernochforderung ouslösen
werde. Für den Klöger bestond keine Notwendigkeit, den Beklogten ent-
sprechend oufzuklören und ouf eine Vertrogsönderung zu dröngen, um
eine Nochbesteuerung obzuwenden.

Die Aufrechnung scheitert bereits doron, doß dem Beklogten kein durch
die Berotung des Klögers verursochter Schoden entstonden ist. Ursoche
fur die Nochbesteuerung wor die Anhebung der Bemessungsgrundloge
fur die Ermittlung der Umsotzsteuer. Dobei stellt die Finonzverwoltung die
VeröufJerung on nohe Angehorige dem sogenonnten Eigenverbrouch
gleich ($10 Abs.5 USIG). Um ouch den Wert des Privotuerbrouchs um-
soizsteuerlich zu erfossen, der ouf der Ebene zwischen den unentgelt-
lichen Leistungen einerseits und den Leistungen zum ,lerkehrswert" onde-
rerseits liegt, ist die sogeno nnte Mindestbemessungsg ru ndloge einge-
führt worden (Bun[es/Geist, Umsotzsteuergesetz,3. Aufl., $ l0 Anm. 45).
Bei Anwendung dieser Regelung ist ein Schoden sicherlich donn zu
beiohen, wenn der Steuerberoter einen Preis einselzl, der über der
Mindestbemessungsgrundloge liegt, ln einem solchen Foll sieigt die
Umsotzsteuer vermeidbor on. Nur wenn ein Berufsversehen des Steuer-
berqters zur Versogung eines berechtigten Steuervorteils oder zur Fest-
selzung einer ungerechtfertigfen vermeidboren Steuerforderung führt, ist
dem Mondqnten dodurch ein Schoden entstqnden (Gröfe/Lenzen/Roiner,
Steuerberoterhoftung, 5.223, Rdnr. 554). Umgekehrt fehlt es on einem
Schoden, wenn der Pflichtige oufgrund der folschen Werfongobe des
Steuerberoters zunöchst zu wenig Steuern zohlt und spöter ouf den rich-
tigen Betrog in Anspruch genommen wird. Hötte der Beklogte von vorn-
herein seiner Ehefrou eine Leisiung in Höhe der Mindestbemessungs-
grundloge in Rechnung gestellt, donn wöre der'höhere Betrog der
U msotzsteuer von Anfo ng o n o ngefo I len. Dem gegenü ber stellt der bloße
Aufschub der Besteuerung keinen Schoden dor.

Der Beklogte behouptet ouch nicht, do0 er von der Grundstücksüber-
irogung ouf seine Ehefrou obgesehen hötte, wenn er von der höheren
U msotzsteuerbelostu n g g ewuDt hötte. Ei ne dero rtig e Absicht versteht sich
ouch nichtvon selbst, do es dem Beklogten unstreitig dorum ging, gering
belostete Vermögenswerte ouf die Ehefrou zu übertrogen. Auch legt
der Beklogte nicht dor, für welche ondere, steuergünstigere Vertrogs-
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gestoltung er sich entschieden höfie, wenn er von vornherein von der
sich bei Anwendung der Mindestbemessungsgrundloge ergebenden
Umsotzsteuer gewußt hötte.

Steuerberoterleislu n g
- Unmöglichkeit
- Steuererklörung
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 6.6.1991- 13 U 1ll91)

Leitsotz:

Die Leistung des Steuerberoters wird unmöglich, wenn eine Veronlogung
entsprechend der von ihm gefertigten, ober verspötet eingereichten
Steuererklörung ouch durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs nicht mehr
erreicht werden konn.

Aus den urunden:

Es bedor{ im Streitfoll keiner Entscheidung, ob die Beouftrogung eines
Steuerberoters mit der Anfertigung einer Johressteuererklörung ols Ge-
schöftsbesorgungsvertrog mit dienstueriroglichem Chorokter (OLG
Fronkfurt, DSIR 1985, 4491oder ols Werkvertrog (KG NJW 1977,1101einzu-
stufen ist. Der Beklogte hqftet ouf Schodenersotz, weil er es zu vertreten
hot, doß die vertroglich geschuldete Leistung unmöglich geworden ist.

l. Wird einem Steuerberoterdie Erledigung dersteuerlichen Angelege
heiten eines Mondonten übertrogen, so gehört die Anfertigung und
Einreichung der Steuererklörungen zu seinen vertroglichen Houpt-
pflichten (BGH, Gl15/U: NJW 1982,2238,2239L
Diese Leistung wird bei der Beontrqgung des Lohnsteueriohresous-
gleichs in dem Augenblick unmöglich, in dem ouch durch Einlegung
eines Rechtsbehelfs eine Veronlogung noch Moßgobe der obgege-
benen Steuererklörung nicht mehrerreichtwerden konn. Dobei kommt
es nichi dorouf on, ob der Vertrog zwischen dem Steuerberoter und
dem Mondonten ols Dienst- oderWerkvertrog onzusehen ist, ob olso
lediglich eine bestimmte fütigkeit oder ein Tötigkeitserfolg geschuldei
wird. Kommt die gewünschte Veronlogung nicht mehr in Betrocht, ist
ein e si n nvol le, d em Vertro g szweck entsprechen d e Tötig keit des Steu er-
beroters nicht mehr möglich (BGH o.o.O.l.
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1'

2. Die Voroussetzungen für einen Schodenersotzonspruch des Klögers
noch $S 280,325 BGB liegen vor. Der Beklogte hot die Einkommen-
steuererklörung 1985, die dos Finonzomt ongesichts derTotsoche, doß
eine Veronlogung gemöß $46 Abs.2 Nr. B ESIG nicht mehr möglich
wor, ols Antrog ouf Lohnsteueriohresousgleich gewertet hot, om
21. 10. l9BB eingereicht. Die Antrogsfristwor ober bereits om 31. 12.1987
obgelou{en. Bei diesen Gegebenheiten wöre es Soche des Beklogten
gewesen, dorzulegen und zu beweisen, doß die eingetretene Unmög-
lichkeit nicht von ihm zu vertreten is|. Zu seiner Entlostung hot der
Beklogte - ouch im Berufungsrechtszug - keine stichholtigen Argu-
mente vorzutrogen vermochi. Wenn die fristgerechie Erledigung der
Arbeiten on der verspöteten oder zu geringen Vorschußzohlung des
Klögers zu scheitern drohte, hötte der Beklogte einen entsprechenden
Hinweis geben müssen. Dos ist unstreitig nicht geschehen.

Die PflichVerletzung des Beklogten wor ouch kousol für den einge-
tretenen Schoden. Ein mögliches Wiedereinsetzungsgesuch hötte,
worouf der Klöger zu Recht hinweist, bereits bei Abgobe der Steuer-
erklö ru n g om 21.10. l98B g estel lt werden m üssen, do d ie Antro gsfrist fü r
ein derortiges Gesuch gemö0 $ ll0 Abs. 3 AO om 31.12.1988 oblief.
Die Kopien der Steuererklörung hqt der Klöger im übrigen erst noch
Ablouf des vorgenonnten Zeitpunkts erholten.

Der Vorwurf des Beklogten, der Klöger hobe gegen seine Schoden-
minderungspflicht verstoßen, ist nicht gerechtfertigt. Zunöchst trifft den
Mondonten eines Steuerberoters keine vertrogliche Obliegenheit,
durch eigene Bemühungen Fehler des Beroters ouszugleichen (BGH
MDR 1986, 9l8l. Der Beklogte hötte sich olso selbsi um dos Schicksol
des von ihm eingereichten Antroges kümmern müssen. Der verspötete
Antrog ouf Lohnsteueriohresousgleich konn im übrigen nicht ols Wie-
dereinsetzungsgesuch gewertet werden. Diese Moglichkeit kommt
schon desholb nicht in Beirocht, weil der bloße Antrog ouf Lohnsteuer-
iohresousgleich nicht den inholtlichen Anforderungen eines Wieder-
einsetzu n gsgesuchs enisprichi.

3. Auch in der Berufungsinstonz legt der Beklogte nicht hinreichend
substontiiert dor, worum die Berechnung der Schodenhöhe unrichtig
sein soll. Den Ausführungen des Steuerberoters St. ist gerode nicht zu
entnehmen, doß der Steuerberechnung die Absetzung gemöß $ Z
ESIG zugrunde gelegt worden isi. Die vom Beklogten in der Steuer-
erklörung ongegebenen Werbungskosten in Höhe von 22.791 DM
sind im übrigen ouf lZl5l DM reduziert worden.
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Steu e r bero lu n gsverlro g
mit Steuerberqtungsgesellschofl
- persönliche Verpflichtung des Geschöftsführers
(O LG D üsseld o rf, U rt. v. 23. 7. 1992 - 13 U 232 /911

Leitsotz:

Schließt der geschöftsführende Gesellschofter einer Steuerberotungs-
gesel lschoft mit einem Mo ndo nten einen Geschöftsbesorg u ngsvertrog,
der die Erledigung steuerlicher Angelegenheiten (hier, loufende Erle.J'-
gung der Buchführung, Fertigung der Steuererklörungen) zum Gege',-
stond hot, donn wird der Steuerberoter ous diesem Verirogsverhöltnis
persönlich berechtigt und verpflichtet, sofern er nicht nochweist, do0 er
die zum Vertrogsobschlu0 führenden Erklörungen ols Vertreter im Nomen
dervon ihm geführten Gesellschoft obgegeben hot.

,Aus den Gründen:

Die Beru{ung des Klögers ist nicht begründet.

Der Senot schlie0t sich der Entscheidung des Londgerichts on, dos die
ou{ Zohlung von 4.667,38 DM gerichtete Kloge obgewiesen und den
Klöger unier Abweisung der weitergehenden Widerkloge zur Zohlung
von 40.226.50 DM on die Beklogte verurteilt hot..

l. Zur Kloge

l. Von den Porieien unongefochten hot dos Londgericht entschieden,
doß dem Klöger für seine steuerberotende Totigkelt gemöß den
Honororrechnungen vom 19. 2.1990 gegen die Beklogte ein Vergütungs-
onspruch in Höhe von 4.667,38 DM zugesionden hot.

Ohne Erfolg wendet sich der Klöger gegen die vom Londgericht ge-
troffene rechtliche Wurdigung, wonoch dieser Anspruch infolge der
von der Beklogten erklörten Aufrechnung erloschen ist.

2. lm Ansotz ist dem Klöger ollerdings zuzugeben, doß zwischen der
von ihm bis zum 31.12.1988 geführten Firmo einerseits und dervon ihm
seit dem l. l. l9B9 freiberuflich ousgeübten Totigkeit eines Steuerberoters
ondererseits keine ldentitöt besteht und doß der Klöger folglich nicht
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persönlich fur die Verbindlichkeiten einzustehen hot. Auch sind die Vor-
oussetzungen, unter denen eine persönliche Hoftung eines GmbH-
Geschöftsführers in Betrocht kommt, nicht erfullt.

Gleichwohl ist die Entscheidung des Londgerichts zutreffend. Noch dem
Ergebnis der in erster lnstonz durchgeführten Beweisoufnohme ist in toi-
söchlicher Hinsichtgesichert, dofl die Beklogte ou{grund der Empfehlung
eines Dritten im Herbst 1986 on den Klöger mit der Bitte herongetreten ist,
für sie die steuerlichen Angelegenheiten (loufende Buch{ührung und
Abgobe der Steuererklörungen) zu erledigen. Dos einleitende Vertrogs-
gespröch fond in der Wohnung der Beklogten stott. lm Rohmen dieser
Unterredung hot der Klöger keinen Vorbeholt dohin gemocht, doß er
lediglich ols Geschöftsführer einer Steuerberotungsgesellschoft ouftrete.
Den entsprechenden Aussogen der Zeugen - Schwiegertochter und
Sohn der Beklogten - tritt der Klöger nicht entgegen. Ein etwoiger Wille
des Klögers, den Steuerberotervertrog nicht im eigenen Nomen, sondern
ols Vertreter der Gesellschoft obzuschließen, ist noch oußen hin nicht in
Erscheinung getreten und somitunbeochtlich (vgl. $ 162Abs.2 BGB).Auch
unter dem Gesichtspunkt des sogenonnten unternehmensbezogenen
Hondelns scheidet der Klöger ols Vertrogsportner der Beklogten nicht
ous. Die sich ous einer freiberuflichen Tötigkeit ergebenden Aufgoben
sind im Zwei{elsfoll höchstpersönlich zu erfüllen, zumol Steuerberotungs-
gesellschoften im Hinblick ouf die Höchstpersonlichkeit der Dienstleistun-
gen on sich systemwidrig sind (Menggendorferin: BonnerHondbuch der
Steuerberotung, $32 SIBG Rdnr. B3l0). Von doher gesehen hotte die
Beklogte keinen Grund zur Annohme, doß der Klöger nicht für seine
Person, sondern ols Vertreter einer ihr im übrigen ouch nicht bekonnten
Steuerberotungsgesellschoft ouftreten werde. Ohne Erfolg wendet der
Klöger in diesem Zusommenhong ein, mii ihm persönlich hobe schon
desholb kein Vertrog zustonde kommen können,weil er nichtfreiberuflich
eine eigene Proxis betrieben hobe, sondern in dem Zeitroum bis Ende
l9BB nur ols Geschöftsführer einer Steuerberotungsgesellschoft totig
gewesen sei. Dobei beochtet der Klöger nicht, doß es in einer Steuer-
berotungsgesellschoft durchous zulössig ist, doD einzelne Mitglieder der
Sozietöt Auftröge ouch oußerholb der Gesellschoft, d.h. in eigenem
Nomen und ouf eigene Rechnung ousführen (Gehre, $ 32 SIBG Rdnr: 20;
Gröfe u. o., Steuerberoierhoftung, S.36: Rdnr.421. Rechtlich und totsöch-
lich wo r der Klöger do her nicht gehindert, persön lich f ur die Beklo gte tötig
zu werden. Auch der Umstond, doß der Klöger den sich dem Vertrogs-
schluß onschlieDenden Schrift- und Zohlungsverkehr unter der Firmo der
Berotungsgesellschoft obgewickelt hot, zwingt nicht zu der Annohme,
doß der Vertrog nicht zwischen den Porteien bestonden hot. Denn es
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erscheint nicht ungewöhnlich, doß sich der persönlich verpflichtete
Gesellschofter der Einrichiungen des Büros bedient, dos er ols ollei-
niger Geschöftsführer leitet. Es wöre zudem Soche des Klögers gewe-
sen, durch Abschluß eines schriftlichen Vertroges für die erforderliche
Klorheit zu sorgen. Stott dessen hot der Klöger die bestehende Unge-
wißheit dozu ousgenutzt, um noch Einstellung der Geschöftstötigkeit
der Gesellschoft sich ouf die Verschiedenheiten der Personen und die
{ehlende Gegenseitigkeit noch $ 3BZ BGB zu berufen. Diese Rechts-
verteidigung des Klögers hot iedoch ouch ous einem onderen Grund
keinen Erfolg, Noch dem Ergebnis der Beweisoufnohme hot der
Klöger im Anschlu{J on die Erieilung der Rechnungen vom 19.2.1990
dorin eingewilligt, doß die Uberzohlung derVorschüsse {ur die Buch-
führungstötigkeit mit den Honororforderungen für die Anfertigun
der Steuererklörungen 1986/1982 verrechnet werden sollte. Die
Rechnungen des Klögers vom 19.2.1990 woren Gegenstond einer
Besprechung zwischen den Porteien, die in der Wohnung der Be-
klogten stofifond. Auf den Hinweis der Beklogten, die Vorouszohlun-
gen {ür die Buchfuhrungstötigkeit seien zu hoch gewesen, erklörte sich
der Klöger noch den vom Londgericht getroffenen Feststellungen
domit einverstonden, die bestehende Uberzohlunq mit seiner Honoror-
forderung ous den Rechnungen vom 19.2.1990 zu verrechnen.

ll.Avr Widerkloge

l. Do der Klöger oufgrund des mit der Beklogten geschlossenen Steuer-
berotungsvertroges persönlich verpflichtet wor, die steuerlichen
Belonge der Beklogten wohrzunehmen, wor er ouch verpflichtet,
gegen den on ihn weitergeleiteten Steuerbescheid vom 12.10.l9BP
ächtzeitig Einspruch einzulegen. Auch in diesem Zusommenhong
konn der Klöger sich nicht mit Erfolg darou{ beru{en, fur die Beorbei-
tung dieser Angelegenheit sei ousschließlich die Berotungsgesell-
schoft zustöndig gewesen. Gegen eine derortige Annohme spricht
überdies der zeitliche Ablouf der Ereignisse. Der Klöger röumt ein, doß
die Beklogte den Bescheid unmittelbor noch der Zustellung an ihn
weitergeleitet hot. Für den Klöger wor domii offensichtlich, doß die
Gesel lschoft o n gesichts des bevorstehenden Endes ih rer Tätig keit den
Vorgong nicht mehrobschließend werde beorbeiten können. Anderer-
seits wor der Klöger bestrebt, noch der Beendigung der Gesellschoft
persönlich fur die Beklogte töiig zu bleiben. Für den Klöger wor von
vornherein zu erkennen, doß dos noch Einlegung des Einspruchs
gegen den Steuerbescheid beginnende Verwoltungsverfohren von
der Gesellschoft nicht mehr beirieben werden konnte. Die Entgegen-
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Gl Hinweise

nohme des Steuerbescheids zur weiteren Beorbeitung hotte doher nur
Sinn, wenn der Klöger die Angelegenheii über dos Ende der Gesell-
schoft hinous persönlich beorbeitete.

2. Bei gehöriger Erfullung der für ihn ols Steuerberoier bestehenden Be-
rotungs- und Belehrungspflicht mufJte der Klöger die Beklogte ouf die
Notwendigkeit hinweisen, gegen den Steuerbescheid Einspruch einzu-
legen. Notfolls hötte der Klöger ohne Rücksproche mit der Beklogten
ollein zur Fristwohrung den Einspruch erheben müssen. Dogegen kommt
es nichi dorouf on, doß die Beklogte es noch Dorstellung des Klögers
zuvorversöumt hotte, rechtzeitig fur die Abgobe der Steuererklörung zu
sorgen. Der Klöger greift die weitere Feststellung des Londgerichts, dol)
der Beklogten durch die Unterlossung des Einspruchs ein Schoden in
Höhe von 40.226,50 DM entstonden ist, nicht on.

Ein Mitverschulden der Beklogten hot beider Entstehung des Schodens
nicht mitgewirkt. Auch der Klöger geht dovon ous, doß bei rechtzeitiger
Einlegung des Einspruchs und Nochreichung der Steuererklörung eine
Steuernochzohlung in der vom Londgericht errechneten Höhe hötte
vermieden werden können. Die Beklogte muß es sich ouch nicht ols Mit-
verschulden onrechnen lossen,wenn sie den Klöger nichton dieweitere
Beorbeitung des Sieuerbescheides erinnert hot. Dieses Versöumnis isi
ongesichts der völligen Untötigkeit des Klögers unbedeutend.

Von Schoumburg erscheint im Dr. Otto Schmidt KG Verlog eine umfossende
Do rsiel I u ng des Außensteuer- u nd Dop pel besteueru ng s rechtes. (Scho u m-
burg, Horold,lnternotionoles Steuerrecht,Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Koln,
1993, 956 Seiien, 195,- DM; lS BN 3-504 -26020-31.

Dos Buch stellte eine proxisorientierte Hilfe für die Lösung von Steuer-
problemen im lnternotionolen Steuerrecht dor. Schwerpunkte des Werkes
sind neben den Rechtsquellen dos Diskriminierungsverbot, die unbe-
sch rö n kte u nd besch rö n kte Steuerpf I icht, d ie H i nzu rech n u n gs besteueru n g,
die u nilotero le Vermeid u ng der Doppel besteueru ng, d ie Doppel besteue-
ru ngso bkom men, die Grundsötze internotiono ler Ein kü nftezuord nung u nd
die grenzüberschreitende Sochoufklörung. Dos lnternotionole Steuerrecht
erlongt durch die zunehmende Verflechtung europöischer Unternehmen
und die Schoffung des EG-BInnenmorktes zunehmende Bedeutung fur die
Berotungsproxis.
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -7,19931

Amtspf lichtverletzung d. FA
- Mitwirkungspflicht
- Schötzung

Anerkenntnis
- d. Honororforderer

Bonkhoftung
- Au{klöru ngspflichten, Kopitolo n leger
- Bonkreferenz
- Hoftungsbesch rönkung, AGB
- Plousibilitötsprüf ung
- Prospekthoftung
- Wissensvorsprung
- WP-Testog

Bouherrenmodell
- Bouherr/Geböudeerwerber
- Zwischenvermietung: Einschrönkung d. Rspr.

Beleg
- Rechnun gs-/Leistungsem pfön ger

Belehrungspflicht d. RA
- über Literoturouffossungen
- Unterholtsprozeß

Belehrungspflicht d. StBIWP
- Einfomilien- oder Tweifomilienhous
- fehlende Beleh rungsbed ü rftigkeit
: wg. Rundschreiben

- Gebührenhöhe

Berotung
- U mfong/Wirfschoftsberotu ng

Beschlognohmeverbot $ 97 SIPO
- Geschöftsunterlogen

Beweislost
- u nterlossene Aufklöru n g/Belehrung
- Ausforschungsbeweis

Beweislosi
- Honororzohlung

Bilonzerslellung
- holbfertige Arbeiten, Anzohlungen
Dorlegungslost z. Regreßonspruch
- Schoden, g2B7 LPO

Dienstvertrog
- Fehler, Beweislost
- freier Mitorbeiter d. StB

- Teilleistung

Festst'ellungskloge
- künftiger Anspruch
- und FG-Prozeß

Firmo
- ZusoIz,,Revision"

Forderungsobtretung
- Verschwiegen heitspf I icht

Freie Mitorbeiter
- Diensfuerirog

Fristenkontrolle
- Ausgongskontrolle
: Telefox

- Fristversö um nis, unversch uldete -: Flucht i. d. Söumnis
- Mitverschulden d. Mondonten
- Telefox: Ausgongskontrolle
- Unterschriftskonirolle

Goststöttenübernohmeverlrog

Gesomtschuldner
- Bou beireuer, Treuhönder

GmbH
- Steuerhoftung d. Geschöftsf ührers

Honororonspruch d. StB

- Auslogenpouschole, S 16 StBGebV
- Buchführung: Auslogenpouschole, g 16 SiBGebV
: Rohmensotz

- Dcte'igebühren

- Gebührenrohmen: Buchführungshonoror
- lnteressenkollision
- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
: nichtige -, Vergütungsonspruch

- Rückforderungsonspruch, S Bl2 BGB
- Schreibgebühren, t l7 StBGebV
- Schriftform
- Teilleistung
- Veriöhrung des -: Einrede in zweiter lnsionz

- Zeitgebühren
: Dorlegungslost
: Vororbeiten für Steuererklörung

Honororonspruch d. WP
- Nichtig keit d. Prüf un gsvertroges

Kousolitöt
- f. Steuerhoftung

Kenntnis d. Steuerrechls
- Zwischenvermieiung, Bo uherren modell

Kenntnis d. Zivilrechts
- BGH-Meinung

Konkrrsverwolteri Hoftung d. -
- Pflichtuerletzung d. Sequesters
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93,56
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93,200

93,221

93,116
93,222

93,221
93,194

93,78
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93,\52
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930
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93,200
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93,62

93,233

93, r39
93,116
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93,112
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93,10r
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93,231
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93,117
93,182

93,
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Kündigung d. Mondots
- fristlos,5627 BGB

Mustereinspruch

Nochbesserung
- noch Wechsel d. StB

Notor
- Belehrungsp{lichten
: Do rlegu n gs-Beweislosl
: Miteigentümer, Sicheru ngshypothek

- Erfüllungsgehilfe d. Beteiligten
- Ersotzmög lichkeit, o nderweitige
- Grundbucheinsicht
- Rechtskenntnis
- Vermögensvormund
- vertrogswid rige Zwischen rechte

Pflicht z. Anfroge b. FA

Proxisobwickler
- Berufungsbefugnis

Provisionsgeschöfte
Jntreue

Prüfungsouftrog
- nichtiger -, S 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Rechtsonwolt
- Anfechtu n gskloge, oktien r.

- Angestellter, neue Bundeslönder
- Berotungspflichten
: Goststötlenü berno hmevertrog

- Verg leich, Mo ndo nteninteresse

- Vertreter; g 53 BRAO

Rechtsberolun g/Rechtsbesorgun g
- d. GmbH
-d.WPArt.l55Nr.2: Kindergeld

vorvertro glicher Regreßonspruch
- Veriöhrung d.
- Versicherungsschutz

( ,.iuirion
- durch WPG/StBerG

Rundschreiben d. StB
- Zugong d. -
Schoden
- Betriebsoufspoltung
- Do rlegungslosl, 9 287 ZPO
- Fomilienunternehmen
- Gerichtsentscheidung
- Sieuerhoftu n g d. Gm bH-Geschöftsf.
- Steuervorieile: Korrektur d. -: rechtswidrige -
- Zuschötzung

Schqdenersotz
- Minderung d. Anschoffungskosten

Sequester
- ord n u ngsgemöße Verwoltu ng
- Regreß im Konkurs

Sozietöt
- ineführende Angoben, 5 3 UWG: gemischte -
- überörtliche -
Sozietötsvertrog
- Regelungslücke, Mondotsübernohme

Stondesrecht
- Gelegenheii z. Stellungnohme

StB-GmbH
- Hoftung d. Geschöftsführers

Steuerberotun gsvertrog
- wg. Hoftungsbescheid gg.

Geschöftsführer
Steuererklörung
- Unmöglichkeit d. -
Teilleistung
- Vergütungsonspruch
Telefox
- Ausgongskontrolle

Treuhönder
- Aufteilung d. Grundbesitzes
- Geso mtsch u ldner, Bo ubetreuer
- Mitverschulden d. Treugebers
- Rechnungslegungspflicht
- Veriöhrung {. RA-Treuhönder
- Versicherungsschutz

Umsotzsleuer
- Rechn ungs-/Leistu ngsempfön ger

Untreue
- verschleierte Provision

Vergleichsverwolter
- bestötigte Woren bestel I u ng

Veriöhrung, $ 5l BRAO
- vorvertrogliche Ansprüche
- f. RA-Treuhönder
- Veriöhrungsbeginn: Beitritt z. Anlogemodell: Teilkündig u ng, Vertriebsvertrog

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Belehrungspflicht riber eigene Fehler und

Veriö h ru n gsvorsch rift, Seku ndö ro nsp ruch: Anloß für -: Ersierwerbermodell
- Veriöhrungsbeginn: Bestondskroft
: Erloß d. Sieuerbescheides: Frisfuersöumnis
: Schlußbesprechung: mit Sicherheitsleistun g
: Vermögensgeföhrdung,

Gewerbesieuerminimieru ng
: Wirtschoftsberotung
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: Zugong d. Steuerbescheides
- Verjöhrungsbegin n, Sekundöro nspruch
: Primörveriöhrungsende

- Veriöhrungshemmung: Verhondlung
Veriöhrung, $ 852 BGB, $ 19 BNotO
- Veriöhrungsbeginn

Vermögensvormund
- u ngewöhn liche Vertrogsgesio ltun g

Versöumnisurteil
- Flucht i. d. Söumnis

Verschwiegenheit
- Forderungsobtretung

Versicherungsschutz
- Treuhondtötigkeit

Verspötungszuschlöge
- teilweise Berufsunföhigkeit d. StB

Werbeverbot
- Drittwerbung

Wiedereinselzung
- Hilfsrörigkeit
- Rechisirrtum: Proxisobwickler, Bef u gnisse
- Unterschriltenkontrolle

Wirtschoftsberotung
- Umfong d. -
Mustereinspruch

Wirtschotlsprüfer
- Befongenheit, S 319 HGB
- Rechtsberotung: Kindergeld
Zohlungsverkehr d. Mondonten
- Uberwochung d.-
Zuschötzung
- Schoden?
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